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.2~O je» 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Wabl, Freundinnen und Freun

de haben am 22. 12. 1994 an mich eine schriftliche Anfrage 

mit der Nr. 280/J betreffend Deponie "Pauli-Sturz" und Grund

wasserverunreinigung im Gemeindegebiet Eisenerz gerichtet. 

Auf die - aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit - in 

Kopie beigeschlossene Anfrage beehre ich mich, folgendes 

mitzuteilen: 

Über die im Gemeindegebiet von Eisenerz befindliche Deponie 

"Pauli-Sturz" liegt keine Verdachtsflächenmeldung nach dem 

Altlastensanierungsgesetz vor. Der im Gegenstand beschriebene 

Sachverhalt kann von meinem Ressort nicht bestätigt werden. 

ad 2 und 3 

Zunächst möchte ich darauf verweisen, daß mein Ministerium 

den Inhalt der Anfrage an das Bundesministerium für Land- und 

Forstwirtschaft weitergeleitet hat. Die Beurteilung einer 

möglichen verunreinigung des Grundwassers sowie ein etwaiger 

Zusammenhang mit dem Betrieb der Deponie ist mangels Unterla

gen derzeit nicht möglich. 
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Die geltende Kompetenzlage gestattet es mir nicht, Maßnahmen 
zur Hintanhaltung von Wasserverunreinigungen und zur Einhal

tung eines ordnungsgemäßen Deponiebetriebes zu setzen. Ich 

darf hiezu auf die Zuständigkeit des Bundesministers für 

Land- und Forstwirtschaft verweisen. 
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·, XIX. GP.-NFI 
Nt lXJ .J 

199,* "'12.- t. 2 

~-\NFRAGE 

ces A.bgeordneten Wabl. Freundll"..nen und Freunde 

3..."1 die BundesmInisterin für Umweit 

Jetreifeno Deponie" ?au-ii·Sturz . ·.;nd Grunawasserverur.re:.rugung in: Ge!'!1elDdegeoier 
Eisenerz 

Seit Jahren 1st auf dem A:ea.l des Erzberges die -Bezlfksdeponie Pauil~Srurz' ln Betrleo. 
Darüberhinaus wurde ver:nuthch über :'0 Jahr: der Müll aus dem Gemeindegebiet Eisenerz 
in diesem Bereich abgelagert. 

:-"fir Bescheid des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung zn..i.t Bescheid GZ.: 
:2·75 Ai i/l - 1994 v. :8. 11. 1994 wurden Maßnahmen zur Einschraru..-ung der 
Verwendung von Trinkwasser für viele Haushaite des Ge::neindegebietes Eisenerz 
angeordnet. Insbesondere sei für besonders gerährdere Personengruppen wIe Kleinkinder. 
Kranke und ältere Menschen das TrLnkwasser mindestens 30 Minuten auf Siedetemperarur 
zu halten. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgende 

L, 

. ., 

ANFRAGE: 

15. rhr~m Ministerrum oben genannter U ITlStand bekannt? 

Ka.r..n nach Anslcb~ fbrt:s Mi..rj.stenurns ein Z:.:sammenhaog Z",1.'lSchen dIeser 
Grundwasseroeeimrachligung uod dem Betrieb der oben. bez.e:ö.De~ec Deoome 

. ausgeschlossen werden? 

Wenn nein. welche Sofonmaßnahmen ~.,,'erden seitens lhres Ministeriums geserzt. um 
etwaige \veitere Wasserverscb.mutzunge~ durch den Deporueberrieb 2.ü.SzuscrJieße~: 

GESAr1T SE I TEH ':'-
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